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Kreissportbund 
Mecklenburgische Seenplatte e.V. sowie 
seiner Sportjugend 
- Ehrungsordnung -  

 

 

 

Beschlossen durch den Vorstand am 09.03.2026.  
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Präambel 
Der Kreissportbund Mecklenburgische Seenplatte würdigt Persönlichkeiten und Akteure, die 

sich Verdienste um den Sport des Landkreises erworben haben und ehrt Vereine anlässlich 

von Vereinsjubiläen. 

§ 1 Ehrennadeln des Kreissportbundes  
Der Kreissportbund Mecklenburgische Seenplatte e.V. zeichnet Persönlichkeiten mit 

langjährigen Verdiensten um den Sport im Landkreis mit Ehrennadeln in Gold, Silber oder 

Bronze aus. 

a. Mit der Ehrennadel in Bronze werden Vorsitzende, Vorstandsmitglieder und 

andere ehrenamtlich Aktive der Vereine und Fachverbände oder Förderer des Sports 

geehrt, die mindestens 10 Jahre aktiv waren oder sich durch außergewöhnliche 

und besondere Leistungen um die Entwicklung des Sports im Landkreis verdient 

gemacht haben. Ehrungsanträge sind ganzjährig möglich. 

b. Mit der Ehrennadel in Silber werden Vorsitzende, Vorstandsmitglieder und 

andere ehrenamtlich Aktive der Vereine und Fachverbände oder Förderer des Sports 

geehrt, die mindestens 15 Jahre aktiv waren oder sich durch außergewöhnliche 

und besondere Leistungen um die Entwicklung des Sports im Landkreis verdient 

gemacht haben. Voraussetzung für die Verleihung der Ehrennadel in Silber soll die 

Auszeichnung mit der Ehrennadel in Bronze sein. Ehrungsanträge sind bis zum 15. 

August einzureichen.  

c. Mit der Ehrennadel in Gold werden Vorsitzende, Vorstandsmitglieder und andere 

ehrenamtlich Aktive der Vereine und Fachverbände oder Förderer des Sports geehrt, 

die mindestens 20 Jahre aktiv waren oder sich durch außergewöhnliche und 

besondere Leistungen um die Entwicklung des Sports im Landkreis verdient gemacht 

haben. Voraussetzung für die Verleihung der Ehrennadel in Gold soll die 

Auszeichnung mit den Ehrennadeln in Bronze und Silber sein. Ehrungsanträge sind 

bis zum 15. August einzureichen. 

§ 2 Ehrenplakette des Kreissportbundes  
Die Ehrenplakette ist die höchste Auszeichnung des Kreissportbundes Mecklenburgische 

Seenplatte. Der Kreissportbund zeichnet hiermit Persönlichkeiten für außergewöhnliche 

Verdienste um den Sport im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte aus. Dabei muss eine 

mindestens landkreisweite Ausstrahlung des Wirkens deutlich sein. Voraussetzung ist eine 

mindestens fünfundzwanzigjährige ehrenamtliche Tätigkeit und der Besitz der 

Ehrennadel in Gold des Kreissportbundes. Ehrungsanträge sind bis zum 15. August 

einzureichen. 
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§3 BAUKONZEPT-Sonderpreis  
Der Kreissportbund Mecklenburgische Seenplatte und das Unternehmen „Baukonzept 

Neubrandenburg GmbH“ ehren jährlich mit einem thematischen BAUKONZEPT-

Sonderpreis besondere Verdienste um den organisierten Sport im Landkreis. Die 

Bewerbungs- und Ausschreibungskriterien werden bis zum 31. März auf der Internetseite 

des Kreissportbundes MSE veröffentlicht. Ehrungsanträge sind bis zum 15. August 

einzureichen. Der Sonderpreis ist mit 250,00 Euro dotiert.  

§ 4 Jugendpreis des Landrates  
Die Sportjugend ehrt in Abstimmung mit dem Landrat des Landkreises Mecklenburgische 

Seenplatte Persönlichkeiten für besondere Verdienste in den Vereinsjugenden, 

Sportjugenden der Fachverbände, im Vorstand der Sportjugend Mecklenburgische 

Seenplatte oder im Juniorteam der Sportjugend Mecklenburgische Seenplatte vom 13. bis 21. 

Lebensjahr, welche mindestens ein Jahr ausgeführt wurden, mit dem Jugendpreis des 

Landrates mit Sachgabe. Ehrungsanträge sind bis zum 15. August einzureichen. 

§ 5 Kinder- und jugendfreundlicher Sportverein 
Im Zuge des Wettbewerbs der Sportjugend Mecklenburg-Vorpommern ehrt die Sportjugend 

Mecklenburgische Seenplatte die kinder- und jugendfreundlichen Sportvereine in der 

landkreisweiten Vorauswahl in drei Kategorien. Die Ehrung der Vereine in den Kategorien 

Kleinsportverein (bis 149 Mitglieder), Sportverein mittlerer Größe (150 – 499 Mitglieder) 

und Großsportverein (ab 500 Mitglieder) ist jeweils mit 500,00 Euro dotiert. Die 

Antragsberechtigungen sowie die Bewerbungsunterlagen sind der Sportjugend 

Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen. Ehrungsanträge sind bis zum 15. November bei 

der Sportjugend Mecklenburgische Seenplatte einzureichen. 

§ 6 Vereinsjubiläen 
Der Kreissportbund Mecklenburgische Seenplatte ehrt Sportvereine auf Antrag bei allen 

ganzzahlig durch zehn und fünfundzwanzig teilbaren Jubiläen mit einer 

Jubiläumsurkunde. Der Antrag umfasst die Angabe des Jubiläums sowie die Übersendung 

eines prüffähigen Dokumentes. Ehrungsanträge sind durch den betroffenen Verein 

ganzjährig möglich. 

§ 7 Ehrenmitglied und Ehrenvorsitz 
Der Kreissporttag kann und auf Antrag Personen mit besonderen Verdiensten um die 

Entwicklung des KSB zur/ zum Ehrenpräsident/in ernennen. Der Kreissporttag kann auf 

Vorschlag Persönlichkeiten mit Verdiensten um den Sport im Landkreis Mecklenburgische 

Seenplatte zum Ehrenmitglied ernennen. Näheres regelt die Satzung des Kreissportbundes. 
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§ 8 Antragsberechtigung und -bewilligung  
a. Antragsberechtigt für die Ehrungen gemäß §1 - §4 sind:  

- die Mitgliedsvereine des Kreissportbundes Mecklenburgische Seenplatte,  

- die Kreisfachverbände mit Mitgliedschaft im Kreissportbund Mecklenburgische 

Seenplatte, 

- der Vorstand und der geschäftsführende Vorstand des Kreissportbundes 

Mecklenburgische Seenplatte, die Regionalbeiräte des Kreissportbundes 

Mecklenburgische Seenplatte sowie der Vorstand der Sportjugend im 

Kreissportbund Mecklenburgische Seenplatte. 

b. Über die Anträge gemäß §1,2,3 und 6 entscheidet der Vorstand des Kreissportbundes. 

Über Anträge gemäß §4 und 5 entscheidet der Vorstand der Sportjugend. 

§ 9 Schlussbestimmungen 
Mit Inkrafttreten dieser Ehrungsordnung treten folgende bisherige Regelungen außer Kraft: 

- Ordnung zur Durchführung von Ehrungen des Kreissportbundes Mecklenburgische 

Seenplatte e.V. vom 09.03.2023 

- Ordnung zur Durchführung von Ehrungen des Kreissportbundes Mecklenburgische 

Seenplatte e.V. vom 22.05.2024 

- Ehrenordnung des Kreissportbundes Mecklenburgische Seenplatte vom 01.10.2013 

 

Diese Ehrungsordnung tritt am 01.04.2026 in Kraft. 
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Anhang: Ehrungsübersicht 
 

Name der Ehrung Antragsberechtigung Antragsfrist Ehrungsvoraussetzungen Bewilligungsgremium Ehrungsort 
Ehrennadel in 
Bronze 

V / KFV / KSB-gsf. Vo. / 
KSB-Vo. / KSB-RB / Spoju-
Vo.1 

ganzjährig  10 Jahre Engagement KSB-Vorstand im Verein / reg. 
Mitglieder-
versammlung 

Ehrennadel in 
Silber 

V / KFV / KSB-gsf. Vo. / 
KSB-Vo. / KSB-RB / Spoju-
Vo. 

15. August 15 Jahre Engagement, Nadel in 
Bronze  

KSB-Vorstand Ehrungs-
veranstaltung KSB 

Ehrennadel in Gold V / KFV / KSB-gsf. Vo. / 
KSB-Vo. / KSB-RB / Spoju-
Vo. 

15. August 20 Jahre Engagement, Nadel in 
Bronze und Silber  

KSB-Vorstand Ehrungs-
veranstaltung KSB 

Ehrenplakette V / KFV / KSB-gsf. Vo. / 
KSB-Vo. / KSB-RB / Spoju-
Vo. 

15. August 25 Jahre Engagement, alle 
Ehrennadeln, landkreisweites 
Wirken  

KSB-Vorstand Ehrungs-
veranstaltung KSB 

BAUKONZEPT-
Sonderpreis 

V / KFV / KSB-gsf. Vo. / 
KSB-Vo. / KSB-RB / Spoju-
Vo. 

15. August siehe Ausschreibung bis 31. März KSB-Vorstand in 
Abstimmung mit der 
Unternehmensgeschäfts-
führung  

Ehrungs-
veranstaltung KSB 

Jugendpreis des 
Landrates 

V / KFV / KSB-gsf. Vo. / 
KSB-Vo. / KSB-RB / Spoju-
Vo. 

15. August 13 bis 18 Jahre, Engagement für 
den Jugendsport  

Sportjugendvorstand in 
Abstimmung mit dem 
Landrat  

Ehrungs-
veranstaltung KSB 

Kinder- und 
jugendfreundlicher 
Sportverein 

V 15. November  siehe Bedingungen der 
Sportjugend Mecklenburg- 
Vorpommern  

Sportjugendvorstand  im Verein und 
Ehrungs-
veranstaltung KSB 

Vereinsjubiläen  V ganzjährig alle durch zehn und 
fünfundzwanzig teilbare Jubiläen, 
Prüfdokument  

KSB-Vorstand im Verein  

 

1 V: Mitgliedsvereine des KSB / KFV: Kreisfachverbände mit Mitgliedschaft im KSB / KSB-gsf. Vo.: Geschäftsführender KSB-Vorstand / KSB-Vo.: Gesamtvorstand KSB / KSB-

RB: Regionalbeiräte des KSB / Spoju-Vo.: Sportjugendvorstand im KSB 

 


